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VORBEMERKUNGEN

 

Die Regierungskommission Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex (kurz: Kodexkommissi-
on) hat in der 2022 veröffentlichten Fassung 
des Deutschen Corporate Governance Kodex 
(kurz: DCGK 2022) den Grundsatz 5 ergänzt 
um die Klarstellung, dass das „interne Kontroll-
system und das Risikomanagementsystem […] 
auch ein an der Risikolage des Unternehmens 
ausgerichtetes Compliance Management Sys-
tem“ umfassen. Gleichzeitig sieht die Empfeh-
lung A.5 DCGK 2022 vor, dass im Lagebericht 
die wesentlichen Merkmale des gesamten in-
ternen Kontrollsystems und des Risikomanage-
mentsystems beschrieben werden sollen. Fer-
ner soll im Lagebericht zur Angemessenheit 
und Wirksamkeit dieser Systeme Stellung ge-
nommen werden.

Die Hintergründe der Entwicklung von A.5 
DCGK 2022 beleuchtet ein WPg-Aufsatz, der 
auch erste Hinweise zur Berichterstattung und 
Prüfung gibt.1 Am 23.10.2023 fand ein Online-
Stakeholdermeeting statt, bei dem ein ausge-
wählter Teilnehmerkreis aus verschiedenen 
Stakeholdergruppen, insbesondere Vorständen 

börsennotierter Unternehmen, Aufsichtsräten, 
Internen Revisoren und Wirtschaftsprüfern, die 
Gelegenheit hatte, sich über den Umgang mit 
der Empfehlung A.5 auszutauschen.2

Auf Basis des WPg-Beitrags, unter Berücksich-
tigung der Erkenntnisse aus dem Stakeholder-
meeting und ausführlicher Beratungen seines 
Hauptfachausschusses (HFA) gibt das IDW im 
vorliegenden Positionspapier Hinweise zur 
Empfehlung A.5, die den derzeitigen Meinungs-
stand widerspiegeln. 

Die Empfehlung A.5 DCGK 2022 soll zur weite-
ren Verbesserung der Corporate Governance 
der Unternehmen beitragen. Die Rolle des Prü-
fers im System der Corporate Governance wird 
durch die Unterstützung des Aufsichtsrats wei-
ter gestärkt. Beide Ziele hat das IDW bereits in 
früheren Positionspapieren thematisiert.3 Das 
vorliegende Positionspapier ist als Weiterent-
wicklung und Konkretisierung der dortigen 
Ausführungen in Bezug auf die Compliance-
Kultur angelegt.
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1. GRUNDSATZ 5 UND EMPFEHLUNG A.5 DCGK 2022

 

Grundsatz 5 DCGK 2022

Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der internen Richtlinien 
zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung im Unternehmen hin (Compliance). Das interne Kont-
rollsystem und das Risikomanagementsystem umfassen auch ein an der Risikolage des Unterneh-
mens ausgerichtetes Compliance Management System. 

Empfehlung A.5

Im Lagebericht sollen die wesentlichen Merkmale des gesamten internen Kontrollsystems und des 
Risikomanagementsystems beschrieben werden und soll zur Angemessenheit und Wirksamkeit 
dieser Systeme Stellung genommen werden.

2. PFLICHTENLAGE DES VORSTANDS

 

2.1. Keine neuen Organisationspflichten

Aus der Leitungspflicht des Vorstands nach § 76 
AktG ergeben sich zahlreiche Organisations- 
und Sorgfaltspflichten, zu denen die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften gehört. Einige die-
ser Pflichten sind in § 91 AktG explizit genannt, 
konkret die Pflicht zur Buchführung (Absatz 1) 
und zur Einrichtung eines Risikofrüherken-
nungssystems (Absatz 2) sowie für börsenno-
tierte Gesellschaften – seit dem FISG – die 
Pflicht zur Einrichtung eines im Hinblick auf den 
Umfang der Geschäftstätigkeit und die Risikola-
ge des Unternehmens angemessenen und wirk-
samen internen Kontrollsystems (IKS) und Risi-
komanagementsystems (RMS) (Absatz 3). 

Vor dem Hintergrund der sich aus § 93 Abs. 1 
Satz 1 AktG ergebenden Sorgfaltspflicht der 
Vorstandsmitglieder war nach der Regierungs-
begründung zum FISG bereits nach vorheriger 
Rechtslage davon auszugehen, dass Vorstände 
von Aktiengesellschaften, insbesondere von 
kapitalmarktorientierten Gesellschaften, Kont-
roll- und Risikomanagementsysteme einzurich-
ten haben. Die Rechtslage für diejenigen Akti-

engesellschaften, die der Neuregelung des 
FISG nicht unterfielen, solle nicht geändert 
oder abgeschwächt werden. Für die Vorstands-
mitglieder nichtbörsennotierter Unternehmen 
könne die Pflicht zur Einrichtung entsprechen-
der Systeme gemäß der Regierungsbegrün-
dung weiterhin aus der sie treffenden Sorg-
faltspflicht nach § 93 Absatz 1 AktG folgen. Die 
Entscheidung, Risikomanagement- oder inter-
ne Kontrollsysteme einzuführen, stehe bei die-
sen Unternehmen weiterhin im Leitungser-
messen des Vorstands.4 Die Regierungsbegrün-
dung führt ferner aus, dass das IKS auch die 
Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen zur Si-
cherung der Einhaltung der maßgeblichen 
rechtlichen Vorschriften umfasst.5 

Die Kodexkommission knüpft an das FISG an 
und führt in der Begründung zum DCGK 2022 
aus: „Vorstände börsennotierter Gesellschaf-
ten sind nunmehr explizit zur Einrichtung eines 
angemessenen und wirksamen internen Kont-
rollsystems und Risikomanagementsystems 
verpflichtet (§ 91 Absatz 3 AktG). Da das inter-

GRUNDSATZ 5 DCGK 2022

EMPFEHLUNG A.5
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ne Kontrollsystem nach der Regierungsbegrün-
dung auch die zur Sicherung der Einhaltung 
der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften er-
forderlichen Grundsätze, Verfahren und Maß-
nahmen umfasst, besteht auch eine Pflicht zur 
Einrichtung eines an der Risikolage des Unter-
nehmens ausgerichteten Compliance Manage-
ment Systems.“6

Der DCGK 2022 enthält gegenüber den Vor-
versionen unverändert den Grundsatz, dass es 
für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den Risiken der Geschäftstätigkeit eines ange-
messenen und wirksamen IKS und RMS bedarf. 
Seit 2007 spricht der DCGK in Bezug auf die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ex-
plizit von Compliance.7

 
Somit begründen weder das FISG noch 
der Grundsatz 5 des DCGK 2022 neue Or-
ganisationspflichten für den Vorstand. 

 
Neu ist die in Empfehlung A.5 DCGK 2022 
empfohlene Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale des gesamten IKS und des RMS so-
wie die Stellungnahme zur Angemessenheit 
und Wirksamkeit dieser Systeme im Lagebe-
richt. Während die Stellungnahme ein neues 
Element darstellt, geht die Beschreibung des 
„gesamten IKS und RMS“ aufgrund des weite-
ren Systembegriffs über die bereits bestehende 
Berichterstattung zum rechnungslegungsbezo-
genen IKS und RMS, das kapitalmarktorientier-
te Unternehmen gemäß § 289 Abs. 4 HGB im 
Lagebericht zu beschreiben haben, hinaus.

2.2. Beschreibung der Systeme

Die Systeme, die der Vorstand nach § 91 Abs. 3 AktG einzurichten hat, umfassen das IKS und RMS, 
einschließlich des Compliance Management Systems (CMS), als Ganzes. IKS und RMS als Ganzes 
umfassen insb. folgende Teilsysteme

•  das in §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB adressierte rechnungslegungsbezogene IKS, welches sich 
auf das für die Aufstellung des Abschlusses und des Lageberichts relevante IKS bezieht,

•  das IKS des internen und externen Berichtswesens (einschließlich der Berichterstattung zur 
Nachhaltigkeit nach der CSRD) außerhalb der Rechnungslegung8, 

•  das für die Steuerung von Compliance, Nachhaltigkeit und sämtlichen anderen Bereichen des 
Unternehmens relevante IKS, 

•  das interne Revisionssystem,

•  das in § 91 Abs. 2 AktG adressierte Risikofrüherkennungssystem9,

•  das RMS für sämtliche Governance-Risiken, strategischen Risiken, operativen Risiken (ein-
schließlich solcher aus Unternehmensfunktionen und -prozessen)10 sowie Risiken der Unterneh-
mensberichterstattung (einschl. des in §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB adressierten rechnungsle-
gungsbezogenen RMS)11, wobei sämtliche dieser Risiken auch die Aspekte Nachhaltigkeit und Si-
cherheit, einschließlich IT-Sicherheit, einschließen,

• das CMS. 

Auch wenn die Empfehlung A.5 von dem „gesamten IKS und RMS“ spricht, muss sie nach Auffas-
sung des IDW nicht in dem Sinne verstanden werden, dass sie eine umfassende und detaillierte 
Beschreibung der einschlägigen Systeme als Ganzes erfordern würde. Vielmehr bedingt die vom 
DCGK 2022 empfohlene Darstellung im Lagebericht, dass eine Darstellungsbreite und -tiefe zu 
wählen ist, wie sie allgemein für den Lagebericht als sachgerecht angesehen wird. Die Darstellung 
muss sich mithin am Ziel der Berichterstattung ausrichten, d.h. den externen Abschlussadressaten 
zu vermitteln, mit welchen Systemen und in welcher Ausgestaltung der Vorstand seinen Sorgfalts-
pflichten aus § 93 AktG nachkommt. Der in der Empfehlung A.5 verwendete Begriff „gesamtes IKS 
und RMS“ bezieht sich damit auf Systeme, die für die externen Adressaten von Abschluss und La-
gebericht von besonderer Bedeutung sind. 
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Für die externen Adressaten von Abschluss und Lagebericht ist die Darstellung solcher Syste-
me von besonderer Bedeutung, die der Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von Manipulationen in der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen dienen sowie spezifischen Risiken aus der Geschäftstätigkeit, der Struktur und 
dem Umfeld des jeweiligen Unternehmens entgegenwirken. Es erscheint daher sachgerecht, 
die Beschreibung der Systeme an den Informationsinteressen der externen Adressaten auszu-
richten. Die von der Empfehlung A.5 abgedeckten Systeme umfassen damit zumindest

•  das System, das wirtschaftskriminelle Handlungen in Form von Bilanzbetrug oder Vermö-
gensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf Abschluss und Lagebericht haben, 
verhindern oder aufdecken soll und

•  die Systeme zum Umgang mit von den gesetzlichen Vertretern identifizierten besonderen 
Risikobereichen, die sich aus den Geschäftstätigkeiten, der Struktur und dem Umfeld des 
Unternehmens ergeben. 

Ein solches auf wesentliche Bilanzmanipulationen und Vermögensschädigungen ausgerichtetes 
System ist nicht deckungsgleich mit dem rechnungslegungsbezogenen IKS und RMS gemäß §§ 
289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, da letzteres auch auf die Verhinderung und Aufdeckung von wesentli-
chen falschen Darstellungen in der Rechnungslegung aufgrund von Irrtümern ausgerichtet ist. So-
mit handelt es sich bei diesem System um einen Teilbereich des rechnungslegungsbezogenen IKS 
und RMS gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, der bereits von der bislang geforderten Berichter-
stattung im Lagebericht abgedeckt wäre. 

Zusätzlich zu diesem für alle Unternehmen relevanten System hat der Vorstand besondere, unter-
nehmensindividuelle Risikobereiche im Lagebericht zu beschreiben. Voraussetzung hierfür ist ein 
unternehmensinternes System zur Identifizierung solcher Risikobereiche. Diese ergeben sich aus 
den jeweiligen Geschäftstätigkeiten, und betreffen bspw. kartellrechtliche Risiken, Risiken im Zu-
sammenhang mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz oder Risiken im Bereich des Gesetzes zur Be-
kämpfung der Korruption. Diese Risiken sind nicht Teil des rechnungslegungsbezogenen IKS und 
RMS und wären daher ohne Berücksichtigung der Empfehlung A.5 nicht im Lagebericht zu be-
schreiben. Die Tiefe der jeweiligen Darstellung der besonderen Risikobereiche sollte in Anlehnung 
an die Beschreibungen des rechnungslegungsbezogenen IKS und RMS nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 
4 HGB erfolgen. 

2.3. Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit

Die Begründung zum DCGK 2022 legt dar, dass 
sich die Stellungnahme zur Angemessenheit 
und Wirksamkeit dieser Systeme regelmäßig 
darauf beziehen wird, „worin die interne Über-
wachung und ggf. externe Prüfung der Syste-
me bestanden haben.“12 Die interne Überwa-
chung durch den Vorstand schaffe die Voraus-
setzung zur Abgabe der Stellungnahme, wobei 
die Überwachung von IKS und RMS wiederum 
Kernaufgabe der internen Revision sei. Die Be-
gründung verweist ferner auf „von Zeit zu Zeit 
durchgeführte externe freiwillige Prüfungen 
nach PS 980, 981 und 982“, die dazu geeignet 
seien, die Stellungnahme zu untermauern, je-
doch ebenso wenig eine Voraussetzung für 
diese darstellten wie eine Prüfung des gesam-
ten IKS und RMS durch den Abschlussprüfer.13

Der DCGK 2022 erläutert nicht (weiter), wel-
chen Inhalt die Stellungnahme haben oder in 
welcher Form sie abgegeben werden soll. In 
der Unternehmenspraxis sowie im Fachschrift-
tum wurde und wird daher diskutiert, wie eine 
Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirk-
samkeit im Einklang mit dem Kodex zu formu-
lieren ist.14 Insbesondere die folgenden Varian-
ten werden dabei genannt:15

•  Variante 1: Umfassende Beschreibung der vom 
Vorstand entfalteten Aktivitäten zur Sicher-
stellung der Angemessenheit und Wirksamkeit 
ohne deren eigenständige Bestätigung

•  Variante 2: Negativ formulierte Aussage zur 
Angemessenheit und Wirksamkeit 

•  Variante 3: Positiv formulierte Aussage zur 
Angemessenheit und Wirksamkeit 

Aus Sicht des IDW ist zu beachten, dass 
die Stellungnahme auch nach Variante 2 
und 3 eine angemessene Darstellung der 
vom Vorstand vorgenommenen Handlun-
gen zur Würdigung der Angemessenheit 
und Wirksamkeit der beschriebenen Sys-
teme voraussetzt.  

Alle drei Varianten entsprechen nach den Be-
ratungen der Kodexkommission der Empfeh-
lung A.5 DCGK 2022, sodass eine Positivaussa-
ge des Vorstands zur Angemessenheit und 
Wirksamkeit der Systeme nicht erforderlich ist. 

Der Vorstand wird im Einzelfall die Aussage 
wählen, die dem Reifegrad der eingerichteten 
Systeme entspricht. 

Der Entwicklungsstand der Einrichtung des IKS 
und RMS, einschließlich CMS, ist derzeit in den 
Unternehmen unterschiedlich ausgeprägt. Un-
ternehmen regulierter Branchen oder Unter-
nehmen, die sich in der Vergangenheit mit ihrer 
Compliance-Kultur auseinandergesetzt haben, 
weisen – unter sonst gleichen Bedingungen – 
häufig einen höheren Reifegrad entsprechender 
Systeme auf. Eine unternehmensindividuelle, ri-
sikobasierte Weiterentwicklung der Systeme im 
Zeitablauf wird die Compliance-Kultur der be-
troffenen Unternehmen nachhaltig stärken. 
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Dem Informationsinteresse der unter-
schiedlichen Stakeholder wie Kapitalgeber 
oder Aufsichtsstellen dürfte eine (positiv 
oder negativ formulierte) Aussage zur An-
gemessenheit und Wirksamkeit am ehes-
ten entsprechen.16 

Erste empirische Auswertungen17 zeigen, dass 
im DAX 40 zwei Unternehmen für das Ge-
schäftsjahr 2022 eine rein deskriptive Formu-
lierung gewählt haben, die keine Rückschlüsse 
auf die Angemessenheit und Wirksamkeit zu-
lässt. Dies könnte bei den Adressaten der Be-
richterstattung die Frage aufwerfen, ob der 
Vorstand Zweifel an der Angemessenheit und 
Wirksamkeit der Systeme hat. 33 Unternehmen 
haben eine Stellungnahme aufgenommen, da-
von in 30 Fällen die Lösung in Form einer Ne-
gativaussage gewählt und in drei Fällen eine 
Positivaussage. Voraussetzung für eine positiv 
formulierte Aussage zur Angemessenheit und 
Wirksamkeit sind Aktivitäten des Vorstands, 
die dazu führen, dass der Vorstand hinreichen-
de Sicherheit erlangt hat, dass die dargestell-
ten Systeme angemessen und wirksam sind. 

Sollte der Vorstand allerdings Kenntnis von 
wesentlichen Mängeln im IKS oder RMS haben, 
hat er hierüber im Lagebericht zu berichten – 
unabhängig von der gewählten Variante 1 bis 3 
der Stellungnahme. Zudem darf die Stellung-
nahme nicht im Widerspruch zu identifizierten 
wesentlichen Mängeln stehen. Bei Vorliegen 

wesentlicher falscher Darstellungen in der 
Stellungnahme gemäß Empfehlung A.5 hat der 
Abschlussprüfer festzustellen, ob gemäß ISA 
[DE] 720 (Revised)18 eine Berichterstattungs-
pflicht zumindest im Prüfungsbericht besteht19 
(vgl. Abschnitt 3.2).

Die Empfehlung A.5 DCGK 2022 bezieht sich 
sowohl auf die Angemessenheit als auch auf 
die Wirksamkeit der Systeme, ohne einen Zeit-
punkt (Angemessenheit) bzw. -raum (Wirksam-
keit), für den die Aussage gilt, zu empfehlen. 
Aus Sicht des IDW kann sich die Empfehlung 
A.5 auf den Abschlussstichtag bzw. das Ge-
schäftsjahr beziehen, das dem Abschluss und 
Lagebericht zugrunde liegt. Dies ist jedoch 
nicht zwingend erforderlich. Es erscheint sach-
gerecht, dass der Vorstand in seiner Stellung-
nahme angibt, auf welchen Zeitpunkt bzw. 
-raum er sich bezieht. 

Sofern der Zeitraum weniger als ein Geschäfts-
jahr abdeckt, kann es angebracht sein, dass der 
Vorstand die Gründe hierfür nennt. Gründe, 
die ggf. zu einem kürzeren Zeitraum führen, 
können z.B. vorliegen, wenn das IKS oder RMS 
weniger als ein Geschäftsjahr operativ waren 
oder wenn der Vorstand seiner Beurteilung der 
Angemessenheit oder der Wirksamkeit des IKS 
oder RMS abweichende Zyklen zugrunde legt, 
z.B. einzelne Quartale.20 Entsprechendes gilt 
für Stichtage, die vom Abschlussstichtag ab-
weichen. 

3. UNTERSTÜTZUNG DES AUFSICHTSRATS DURCH  
DEN WIRTSCHAFTSPRÜFER BZW. ABSCHLUSSPRÜFER

 
Die Einrichtung von angemessenen und wirksamen, für das Unternehmen im jeweiligen Umfeld 
relevanten Systemen durch den Vorstand und etwaige diesbezügliche Angaben im Lagebericht 
unterliegen nach § 111 Abs. 1 AktG der Überwachung durch den Aufsichtsrat. Ferner befasst sich 
der Prüfungsausschuss nach § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG unter anderem mit der Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des IKS und des RMS. Neben dieser allgemei-
nen Überwachungspflicht hat der Aufsichtsrat u.a. auch den vom Vorstand vorgelegten (§ 170 Abs. 
1 Satz 1 AktG) Lagebericht zu prüfen (§ 171 Abs. 1 Satz 1 AktG). Beide Pflichten bestehen unabhän-
gig davon, ob oder inwieweit die Angaben im Lagebericht nach der Empfehlung A.5 DCGK 2022 
durch den Abschlussprüfer geprüft werden.

Wirtschaftsprüfer bzw. Abschlussprüfer können den Aufsichtsrat bei der Erfüllung seiner Prü-
fungs- und Überwachungspflichten im Rahmen von gesonderten Prüfungsaufträgen unterstüt-
zen, die der Aufsichtsrat zusätzlich beauftragt. 

Diese werden im Folgenden erläutert.



13

IDW POSITIONSPAPIERCOMPLIANCE-KULTUR IN DEUTSCHEN UNTERNEHMEN VERBESSERN – ZUR EMPFEHLUNG A.5 DCGK 2022

3.1. Prüfungen nach IDW PS 980 ff.

Wirtschaftsprüfer verfügen mit IDW PS 980 n.F. 
(09.2022)21, IDW PS 981 und IDW PS 982 (nach-
folgend zusammenfassend: IDW PS 980er-Rei-
he)22, auf die auch die Begründung des DCGK 
2022 hinweist, über ein umfassendes Regel-
werk für freiwillige Prüfungen von Teilen des 
CMS, RMS und IKS des internen und externen 
Berichtswesens, jeweils außerhalb der Ab-
schlussprüfung. Diese IDW Prüfungsstandards 
enthalten Ausführungen zu den Grundelemen-
ten solcher Systeme. Ferner werden Anforde-
rungen an den notwendigen Umfang und De-
taillierungsgrad der Beschreibung dieser Teilsys-
teme genannt, der für eine Prüfung 
(Testierungsauftrag) erforderlich ist, sofern im-
plizite oder explizite Aussagen zur Angemes-
senheit und Wirksamkeit der Teilsysteme eben-
falls Gegenstand der freiwilligen Prüfung sind. 

Voraussetzung für eine Prüfung nach der 
IDW PS 980er-Reihe ist eine detaillierte Be-
schreibung der Teilsysteme, die weit über 
eine für den Lagebericht als sachgerecht 
angesehene, adressatenorientierte Darstel-
lung hinausgeht. 

 
Die Prüfung nach der IDW PS 980er-Reihe ist  
keine Vorbehaltsaufgabe des Abschlussprüfers, 
sodass diese auch durch einen anderen Wirt-
schaftsprüfer möglich ist. Die IDW PS 980er- 
Reihe deckt sowohl Angemessenheits- als auch 
Wirksamkeitsprüfungen zu Teilen des CMS, 
RMS oder IKS ab. 

Ziel einer Angemessenheitsprüfung nach IDW 
PS 980 n.F. (09.2022), IDW PS 981 bzw. IDW PS 

982 ist es, dem Prüfer ein Urteil mit hinreichen-
der Sicherheit darüber zu ermöglichen, ob 

•  die zu einem bestimmten Zeitpunkt imple-
mentierten Regelungen der Systeme in der 
Systembeschreibung in Übereinstimmung mit 
den angewandten Systemgrundsätzen in allen 
wesentlichen Belangen angemessen darge-
stellt sind, 

•  die dargestellten Regelungen in Übereinstim-
mung mit den angewandten Systemgrundsät-
zen in allen wesentlichen Belangen 

–  geeignet waren, mit hinreichender Sicher-
heit sowohl Risiken für wesentliche Regel-
verstöße rechtzeitig zu erkennen als auch 
Regelverstöße zu verhindern oder die RMS- 
bzw. IKS-Ziele für das Berichtswesen zu er-
reichen, und 

–  zu einem bestimmten Zeitpunkt implemen-
tiert waren.23

Ziel der Wirksamkeitsprüfung ist es, dem Prü-
fer ein Urteil mit hinreichender Sicherheit darü-
ber zu ermöglichen, ob 

•  die im geprüften Zeitraum implementierten 
Regelungen der Systeme in der Systembe-
schreibung in Übereinstimmung mit den ange-
wandten Systemgrundsätzen in allen wesentli-
chen Belangen angemessen dargestellt sind, 

•  die dargestellten Regelungen in Übereinstim-
mung mit den angewandten Systemgrundsät-
zen in allen wesentlichen Belangen 

–  während des geprüften Zeitraums geeignet 
waren, mit hinreichender Sicherheit sowohl 
Risiken für wesentliche Regelverstöße recht-
zeitig zu erkennen als auch Regelverstöße zu 

verhindern oder die RMS- bzw. IKS-Ziele für 
das Berichtswesen zu erreichen und 

–  während des geprüften Zeitraums wirksam 
waren.24

Eine Wirksamkeitsprüfung umfasst damit stets 
auch die Angemessenheitsprüfung.25

Eine freiwillige Prüfung des Systems, das wirt-
schaftskriminelle Handlungen in Form von Bi-
lanzbetrug oder Vermögensschädigungen, die 

wesentliche Auswirkungen auf Abschluss und 
Lagebericht haben, verhindern oder aufdecken 
soll und der Teilsysteme für die vom Unterneh-
men identifizierten besonderen Risikobereiche 
nach der IDW PS 980er-Reihe wird in der Regel 
schon aufgrund des Umfangs der zu betrachten-
den Systeme nicht innerhalb einer Abschluss-
prüfungssaison umsetzbar sein. Es scheint aber 
vorstellbar, diese Teilsysteme rollierend über 
mehrere Jahre einer freiwilligen Prüfung zu 
unterziehen. 

3.2. Berücksichtigung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

Der Abschlussprüfer ist verpflichtet, die von kapitalmarktorientierten Gesellschaften gemäß §§ 
289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB in den Lagebericht aufgenommene Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale des IKS und des RMS im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess im Rahmen der 
Abschlussprüfung inhaltlich zu prüfen. Soweit die Angaben nach der Empfehlung A.5 über diese 
Beschreibung hinausgingen, wurden sie in der vergangenen Berichtssaison in den Lageberichten 
als lageberichtsfremde Angaben eindeutig (als ungeprüft) abgegrenzt bzw. im Bestätigungsver-
merk dargestellt, dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prü-
fungsurteil zum Lagebericht nicht darauf erstreckt, und dementsprechend im Rahmen der Ab-
schlussprüfung nicht inhaltlich geprüft. 

 
Die nicht inhaltlich geprüften Angaben stellen jedoch sog. sonstige Informationen dar, die 
der Abschlussprüfer nach ISA [DE] 720 (Revised) zu lesen und zu würdigen hat.26 

Zieht der Abschlussprüfer den Schluss, dass eine wesentliche falsche Darstellung in solchen sons-
tigen Informationen vorliegt, und verweigert der Vorstand eine Korrektur, hat der Abschlussprüfer 
bei Vorliegen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen gesetzliche Berichterstattungspflichten 
über diesen Verstoß im Prüfungsbericht zu berichten. Auch in anderen Fällen kann eine Berichter-
stattung im Prüfungsbericht in Frage kommen.27 Zu beachten ist ferner die Berichtspflicht gemäß 
§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Ver-
stöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen, die schwerwiegende Verstöße (u.a.) der ge-
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Sind solche Prüfungen nach der IDW PS 980er-Reihe abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass 
die Regelungen der Teilsysteme in der Systembeschreibung angemessen dargestellt sowie 
während des betrachteten Zeitraums angemessen und wirksam sind, können diese Aussagen 
zur Angemessenheit und Wirksamkeit sowie eine adressatenorientierte, zusammenfassende 
Beschreibung der wesentlichen Merkmale der im Lagebericht angesprochenen Teilsysteme 
Grundlage für die Aussage des Abschlussprüfers im Rahmen der Abschlussprüfung sein.  

Für den Fall einer rollierenden Prüfung (vgl. Abschnitt 3.1) ist zu beachten, dass eine Prüfung und 
Bestätigung der Angaben nach A.5 DCGK 2022 im Rahmen der Abschlussprüfung eine Aktualisie-
rung für das zu prüfende Geschäftsjahr erfordert. Wurde die Wirksamkeit eines Teilsystems für ei-
nen vorherigen Zeitraum im Rahmen einer solchen rollierenden Prüfung bestätigt, ist gleichwohl 
eine Beurteilung der Wirksamkeit für das der Abschlussprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr 
erforderlich.  

Angesichts dieser Voraussetzungen für eine Einbeziehung der Angaben nach A.5 DCGK 2022 
in die Abschlussprüfung geht das IDW davon aus, dass diese Angaben – wirtschaftszweig- 
oder branchenspezifische Besonderheiten außer Betracht gelassen – bis zum Erreichen eines 
angemessenen Reifegrads der Systeme und deren Prüfung im Rahmen gesonderter Aufträge 
für den Aufsichtsrat nicht inhaltlich im Rahmen der Abschlussprüfung geprüft werden. In die-
sem Fall sind die Angaben in den Lageberichten als ungeprüft zu kennzeichnen bzw. ist im 
Bestätigungsvermerk darzustellen, dass diese Angaben nicht inhaltlich geprüft wurden und 
sich daher das Prüfungsurteil zum Lagebericht nicht darauf erstreckt.  

Die dargelegten Prüfungs- und Überwachungspflichten des Aufsichtsrats gelten unabhängig von 
einer inhaltlichen Prüfung der Angaben nach Empfehlung A.5 DCGK 2022 im Rahmen der Ab-
schlussprüfung. Freiwillige Prüfungen nach der IDW PS 980-Reihe können den Aufsichtsrat bei sei-
ner Überwachungs- und Prüfungsaufgabe wirksam unterstützen. 

setzlichen Vertreter gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder die Satzung erkennen lassen. Eine 
Berichterstattung über nicht korrigierte wesentliche falsche Darstellungen in sonstigen Informati-
onen im Bestätigungsvermerk ist hingegen nur zulässig, wenn der Abschlussprüfer wirksam von 
der Verschwiegenheitspflicht entbunden worden ist.28 

Das IKS und RMS im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess wird auch dann nicht vollumfäng-
lich im Rahmen der Abschlussprüfung geprüft, wenn sich der Abschlussprüfer im Rahmen seiner 
Prüfung auf die Wirksamkeit bestimmter Kontrollen stützt. So hat der Abschlussprüfer gemäß ISA 
[DE] 33029, Tz. 8, Funktionsprüfungen zu planen und durchzuführen, um ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise für die Wirksamkeit der relevanten Kontrollen zu erlangen, falls

a)  die Risikobeurteilung des Abschlussprüfers über wesentliche falsche Darstellungen auf Aussa-
geebene von der Erwartung ausgeht, dass die Kontrollen wirksam funktionieren (d.h. der Ab-
schlussprüfer beabsichtigt, sich bei der Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang 
aussagebezogener Prüfungshandlungen auf die Wirksamkeit von Kontrollen zu verlassen), oder

b)  aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnach-
weise auf Aussageebene erbringen können.

Die inhaltliche Prüfung der Angaben nach A.5 DCGK 2022 kann aber nicht durch die genannten 
Prüfungshandlungen im Rahmen der Abschlussprüfung abgedeckt werden aufgrund 

•  der Unterschiedlichkeit der vom HGB und von der Empfehlung A.5 angesprochenen Systeme, 

•  des Umfangs der Systeme,

•   der für die Prüfung einer Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit erforderlichen Darstel-
lungstiefe der Systeme und 

•  dem mit einer inhaltlichen Prüfung verbundenen Zeitaufwand. 

Jedoch kann die oben dargestellte, in der Regel rollierende, Prüfung der von der Empfehlung A.5 
angesprochenen Systeme i.S. des Systems, das wirtschaftskriminelle Handlungen in Form von Bi-
lanzbetrug oder Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf Abschluss und Lage-
bericht haben, verhindern oder aufdecken soll und unternehmensindividueller besonderer Risiko-
bereiche (vgl. Abschnitt 2.2) nach der IDW PS 980er-Reihe mittelfristig eine Einbeziehung in die 
Abschlussprüfung möglich machen. 
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3.3. Zusammenarbeit mit der Internen Revision

Die Begründung des DCGK betont, dass „die 
Überwachung des internen Kontrollsystems 
und des Risikomanagementsystems […] eine 
der Kernaufgaben der Internen Revision“ ist.30 
Die Interne Revision gibt nach ihren Standards 
kein Urteil zu den Systemen als Ganzes ab, 
sondern risikoorientiert und ausschließlich zu 
den vom Vorstand ausgewählten Teilbereichen. 
Eine funktionsfähige Interne Revision kann den 
Aufsichtsrat bei seiner Beurteilung unterstüt-
zen, ob der Vorstand seine Organisations- und 
Aufsichtspflichten erfüllt hat.

 
 
 

Die Tätigkeit der Internen Revision ist auch für 
den Abschlussprüfer bedeutsam. So ist er nach 
den Prüfungsstandards verpflichtet festzule-
gen, ob die Tätigkeit der Internen Revision für 
Zwecke der Abschlussprüfung genutzt werden 
kann.31 Vor diesem Hintergrund wird der Ab-
schlussprüfer auch die Tätigkeiten der Internen 
Revision, die im Zusammenhang mit den Anga-
ben nach der Empfehlung A.5 stehen, würdi-
gen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der 
Einsatz interner Revisoren für das Prü-
fungsteam des Abschlussprüfers (sog. direct 
assistance bzw. direkte Unterstützung für Zwe-
cke der Abschlussprüfung) gemäß § 319 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Nr. 2 HGB nicht zulässig ist.32

4. EMPFEHLUNG A.5 DCGK 2022 ALS CHANCE ZUR  
VERBESSERUNG DER COMPLIANCE-KULTUR

 
Die Empfehlung A.5 DCGK 2022 hat die Debatte um angemessene Governance-Systeme  
positiv belebt. Sie leistet einen wichtigen Beitrag für eine bessere Compliance-Kultur in den  
Unternehmen und für die Erfüllung der Organisations- und Aufsichtspflichten von Vorstand 
und Aufsichtsrat. Zudem beeinflusst die Empfehlung A.5 DCGK 2022 positiv die Diskussionskul-
tur zwischen Vorstand und Aufsichtsrat.  

Unternehmen und Wirtschaftsprüfer sind gemeinsam gefragt, die Empfehlung A.5 DCGK 
2022 zu nutzen, um die Governance in den Unternehmen zu verbessern.  

Während die Unternehmensorgane selbst die Verantwortung haben, entsprechende Systeme ein-
zurichten bzw. diese zu überwachen, können Wirtschaftsprüfer den Aufsichtsrat bei der Ausübung 
seiner Prüfungs- und Überwachungsaufgaben unterstützen. Hierfür stehen derzeit vor allem die 
Instrumente der Systemprüfungen nach der IDW PS 980er-Reihe zur Verfügung. Mittelfristig ist ei-
ne Einbeziehung der Angaben in die Abschlussprüfung denkbar. 
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